
Staatliche Regelschule  
„Schule am Pulverrasen“  
Am Pulverrasen 1 
98617 Meiningen  
Tel. 03693 502882  

      PRAKTIKUMSVERTRAG 
  

           zwischen 
 
der Praktikumsstelle (Adresse)            und    dem Praktikanten   
 
 
………………………………………… …...         ….…..…………………………………… 

Name / Adresse / Telefonnummer der Praktikumsstelle                                     Name des Praktikanten  / Klasse  
  
wird für ein Schulpraktikum in der Zeit vom                      bis zum                         folgender  
Praktikumsvertrag geschlossen. 

 
 
1. Die Praktikumsstelle gibt dem Praktikanten die Möglichkeit, sich einen Einblick in den 

betrieblichen Ablauf und das entsprechende Berufsbild zu verschaffen. 
  

2. Das Praktikum ist eine schulische Veranstaltung, eine Vergütung des Praktikanten für die 
geleistete Arbeit ist deshalb nicht vorgesehen. Die reine Arbeitszeit für den Praktikanten 
während des Praktikums beträgt 6 Stunden pro Tag. Der Praktikant ist während des 
Praktikums gegen Haftpflicht- und Unfallschäden versichert.  

       

3. Pflichten des Praktikanten 
(1) Der Praktikant ist verpflichtet, das Praktikum gewissenhaft zu betreiben, die gebotenen  

Ausbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen und den Weisungen unbedingt Folge zu 
leisten.  

(2) Ist der Praktikant verhindert, hat er die Praktikumsstelle und die Schule unverzüglich  
            zu informieren und die voraussichtliche Dauer der Arbeitsverhinderung mitzuteilen. 
            Im Falle einer krankheitsbedingten Verhinderung, die länger als 3 Tage dauert, hat der    
            Praktikant eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des behandelnden Arztes vorzulegen.   

(3) Der Praktikant verpflichtet sich, für die Dauer des Praktikums und die Zeit danach,    
       über alle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren.  
 

4. Pflichten der Praktikumsstelle  
(1) Die Praktikumsstelle vermittelt dem Praktikanten die erforderlichen beruflichen  

Kenntnisse und Fähigkeiten und gibt ihm die Möglichkeit, einen Einblick in das 
Berufsfeld zu erhalten.  

(2) Der Praktikant erhält durch die Praktikumsstelle eine Einweisung mit entsprechender 
Arbeitsschutzbelehrung. 

(3) Der Jugendliche darf nicht beschäftigt werden mit Arbeiten, die mit Unfallgefahren 
verbunden sind, von denen anzunehmen ist, dass Jugendliche sie wegen mangelnden 
Sicherheitsbewusstseins oder mangelnder Erfahrung nicht erkennen können. 

(4) Die Praktikumsstelle erstellt nach Beendigung des Praktikums eine Beurteilung (siehe 
Praktikumsunterlagen des Schülers/der Schülerin).   

 
Meiningen, den …………………………... 

 
 
………………………………      ……..……………………….     
                   Schulleiterin             Berufsorientierungskoordinatorin    
                          
 
 

………………………………                                          ……………………………… 
             Praktikant                      Sorgeberechtigte     
 
                                                                  … .…………….………………………... 
                                                                  Ansprechpartner der Praktikumsstelle          


